
Soja führt oft zu allergischen
Beschwerden, da diverse
 allergieauslösende Eiweiße
enthalten sind. Sie kommen

nicht nur in der ungekochten Soja-
bohne vor, auch in weiterverarbeite-
ten Produkten finden sie sich mit
unterschiedlicher allergener Potenz.

So wird Sojalezithin von vielen So-
jaallergikern gut vertragen und voll-
ständig raffiniertes Sojaöl gilt als
nicht mehr allergen.

Soja in Lebensmitteln Aufgrund
der zunehmenden Verwendung von
Soja in Nahrungsmitteln haben

immer mehr Menschen Kontakt mit
dem potenten Allergen. Als Lieferant
von hochwertigem pflanzlichem Ei-
weiß ist die Sojabohne besonders in
der vegetarischen oder veganen Er-
nährungsweise beliebt. Auch schätzt
die lebensmittelverarbeitende Indus-
trie ihre technologischen Eigenschaf-
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Die Bohne
ist nicht ohne
Sojaeiweiß ist eines der häufigsten Lebensmittelallergene. Betroffene müssen 

auch bei Arznei- und Nahrungsergänzungsmitteln vorsichtig sein.
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ten und setzt sie als Hilfsstoff ein. So
bestehen etwa 30 000 Nahrungsmit-
tel aus Sojabestandteilen. Sie sind ins-
besondere in Back-, Teig- oder Süß-
waren zu finden. Auch Wurst, Soßen,
Getränke und viele andere verarbei-
tete Lebensmittel können Soja ent-
halten. Die dadurch fast zwangs-
läufige Begegnung mit dem Allergen
kann das Entstehen einer Überemp-
findlichkeit begünstigen. Es wird
 geschätzt, dass inzwischen ungefähr
0,4 Prozent der Bundesbürger aller-
gisch auf Soja reagieren. Vorsichtig
müssen auch Patienten mit einer Al-
lergie gegen Birken- oder Gräserpol-
len sowie gegen Hülsenfrüchte sein,
da Kreuzreaktionen möglich sind.
Die Symptome sind vielfältig. Sie rei-
chen von Hautausschlägen, Magen-
Darm-Beschwerden, Reaktionen an
den Atemwegen bis hin zum ana -
phylaktischen Schock.

Meist gekennzeichnet Vor dem
Verzehr von Lebensmitteln muss der
Sojaallergiker seinen Blick immer auf
das Zutatenverzeichnis richten. Bei
verpackten Nahrungsmitteln sind die
Sojabestandteile immer gekennzeich-
net, da für Soja im Rahmen der All-
ergenkennzeichnung europaweit eine
Deklarationspflicht besteht. Nicht
immer steht die Bezeichnung Soja
(z. B. als Sojalezithin, -mehl, -schrot,
-kleie, -proteine) direkt auf dem Eti-
kett. Auch Begriffe wie beispielsweise
Tempeh, Tofu oder Miso signalisie-
ren, dass es sich um Sojaprodukte
handelt. 

Aber Achtung: Ausnahmen Von
dieser generellen Kennzeichnungs-
pflicht sind nur wenige Substanzen
ausgenommen, wie zum Beispiel
vollständig raffiniertes Pflanzenöl
oder einige Vitamin E-Mischungen
aus Soja. Für diese Produkte gilt es als
wissenschaftlich nachgewiesen, dass
sie durch industrielle Verarbeitungs-
prozesse so stark verändert oder auf-
gereinigt sind, dass sie ihr allergenes
Potential verlieren. Ebenso besteht
eine Befreiung von der Kennzeich-
nung bei unverpackten Lebensmit-
teln, sodass Sojabestandteile bei-

spielsweise bei Back- oder Wurstwa-
ren an der Supermarkttheke oder
beim Verzehr im Restaurant uner-
kannt bleiben können. Problematisch
bleibt es für den Sojaallergiker auch,
dass die Kennzeichnung ungewollter
Kontaminationen mit Soja durch La-
gerung oder Verarbeitung ungeregelt
ist. Der Hersteller kann freiwillig
Hinweise wie „kann Spuren von Soja
enthalten“ geben. Allerdings erlauben
diese Angaben keinen zuverlässigen
Rückschluss auf das tatsächliche Vor-
handensein des Rückstandes und
umgekehrt bedeutet das Fehlen solch
eines Hinweises nicht zwangsläufig
eine Abwesenheit von Verunreini-
gungen mit Soja. 

In Arzneimitteln immer dekla-
riert Auch in Medikamenten können
Sojabestandteile als Wirk- und Hilfs-
stoff enthalten sein. Bei ihnen erfolgt
die Deklaration der Inhaltsstoffe
nach arzneimittelrechtlichen Vorga-
ben, wonach alle enthaltenen Soja-
produkte wie beispielsweise Sojaöl,
Sojalezithine oder Phospholipide aus
Sojaöl zu kennzeichnen sind. Es muss
sogar ein Hinweis auf der Verpa-
ckung aufgebracht sein. Somit wird
bei Arzneimitteln im Gegensatz zu
Lebensmitteln bei der Kennzeich-
nung nicht unterschieden, ob ein So-
jabestandteil potentiell allergen ist.
Selbst Rückstände, die sich aus dem
Herstellungsprozess ergeben, müssen
deklariert werden, auch wenn sie nur
theoretisch noch im Arzneimittel
vorhanden sind.

Soja als Hilfsstoff in Arzneimit-
teln Nachfolgend werden beispiel-
haft häufige Verwendungsmöglich-
keiten für Soja als Hilfsstoff bei der
Arzneimittelherstellung aufgeführt.
Zu beachten ist aber, dass der Soja-
allergiker immer individuell über-
prüfen muss, ob ein spezielles Medi-
kament Soja enthält, da das Allergen
theoretisch in nahezu allen Darrei-
chungsformen enthalten sein kann
und derzeit in mehreren hundert
Arzneimitteln verarbeitet ist.
So werden Sojaöle oder Vitamin E
aus Soja in Weichgelatinekapseln als

Trägerstoff für Vitamine und andere
Wirkstoffe gebraucht. In Kolopho-
nium-haltigen Matrixpflastern wird
Sojaöl mit eingearbeitet, um die Frei-
setzungsrate des Wirkstoffs aus der
Wirkstoffmatrix zu erhöhen. Außer-
dem findet Sojaöl als Lipidkompo-
nente in halbfesten Darreichungs-
formen wie Cremes oder Salben Ver-
wendung. Weiterhin kann es wie
auch Sojalezithin als Trennmittel
zum Herauslösen aus Formen einge-

setzt werden. Sojalezithin und Phos-
pholipide aus Sojabohnen werden
hauptsächlich als Emulgator oder Li-
posomenbildner benutzt. So werden
die amphiphilen Eigenschaften bei
der Herstellung zahlreicher Parente-
ralia geschätzt. Aber auch viele Film-
tabletten und Hartkapselprodukte
enthalten entölte Phospholipide zur
besseren Benetzung der Kapseln und
des Kapselinhalts oder als Bestandteil
der Druckfarben. Zudem führen sie
bei der Herstellung von Supposito-
rien zu einer besseren Gießfähigkeit
der Zäpfchenmasse. p

Gode Meyer-Chlond, Apothekerin

Der Sojaallergiker muss nicht nur bei
klassischen Lebensmitteln die Zutaten-
liste beachten. Auch in Nahrungsergän-
zungsmitteln (NEM) kann Soja als Wirk-
und Hilfsstoff enthalten sein. Wie bei
allen anderen Lebensmitteln auch, müs-
sen bei NEM die Sojabestandteile als
allergene Substanzen nach der Lebens-
mittelkennzeichnungs-Verordnung prin-
zipiell deklariert werden. Ausnahme ist
auch hier, dass einige Substanzen nicht
mehr gekennzeichnet werden müssen,
wenn sie ihre potentielle Allergenität
aufgrund von Verarbeitungsprozessen
verloren haben.

SOJA IN NAHRUNGS-
ERGÄNZUNGSMITTELN


